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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat informiert anlässlich eines Erkenntnisses des Verwal-

tungsgerichtshofs (VwGH 2013/02/0203 vom 20. November 2013) über die Ausle-

gung und Anwendung von § 1 Abs. 5 der Verordnung über Beschäftigungsverbote 

und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO). 

 

 

Die Gefahrenunterweisung muss im Rahmen des Berufsschulunterrichts, der 

mit der jeweiligen Lehre fachlich einhergeht, absolviert werden. Eine anderweitig 

absolvierte „Gefahrenunterweisung“ ist nicht als Gefahrenunterweisung gemäß § 1 

Abs. 5 KJBG-VO zu akzeptieren. 

 

Wenn der/die Arbeitgeber/in eine/n jugendliche/n Arbeitnehmer/in mit Arbeiten an 

Arbeitsmitteln beschäftigen will, die für diese/n Arbeitnehmer/in nur nach Absolvie-

rung einer Gefahrenunterweisung erlaubt sind, muss er/sie sich vor dem Einsatz 

des/der Arbeitnehmer/in zu solchen Arbeiten vergewissern, dass die Gefahrenun-

terweisung tatsächlich absolviert wurde, z.B. indem er/sie sich eine Bestäti-

gungsurkunde vorlegen lässt, der auch zu entnehmen sein muss, welche theoreti-

schen und praktischen Unterweisungen der/die Jugendliche konkret erhalten hat. 
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Im Verfahren, das der genannten VwGH-Entscheidung zugrunde liegt, ging es um 

einen jugendlichen Arbeitnehmer, der zunächst eine landwirtschaftliche Fachschule 

besucht und an ihr eine „Gefahrenunterweisung“ im Umgang mit Maschinen in der 

Metallbearbeitung absolviert hatte und danach eine Metallbautechnikerlehre begon-

nen hatte, in deren Rahmen er auch mit Arbeiten an einer Richtpresse beschäftigt 

wurde. Gemäß § 6 Abs. 1 Z 7 KJBG-VO sind solche Arbeiten „nach 18 Monaten 

Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts nach 

zwölf Monaten, unter Aufsicht“ erlaubt. Obwohl die Ausbildung noch keine 18 Monate 

gedauert hatte, ließ sich der Arbeitgeber keinen Nachweis über die Absolvierung ei-

ner Gefahrenunterweisung vorlegen. Erst nachdem es zu einem Arbeitsunfall an der 

Richtpresse gekommen war und das zuständige Arbeitsinspektorat Strafanzeige er-

stattete, ließ sich der Arbeitgeber eine Bestätigung der landwirtschaftlichen Fach-

schule über die Absolvierung der Gefahrenunterweisung übermitteln. 

Dennoch stellte die Bezirksverwaltungsbehörde das Verwaltungsstrafverfahren ein 

und begründete dies damit, dass eine Gefahrenunterweisung absolviert worden sei 

und daher die Arbeit an der Richtpresse erlaubt gewesen sei. Der UVS bestätigte 

diese Entscheidung und führte aus, dass sich der Verordnung nicht entnehmen las-

se, dass der Arbeitgeber vor der Beschäftigung des Jugendlichen an der Richtpresse 

einen Nachweis über die Absolvierung der Gefahrenunterweisung einholen müsse; 

es komme nur darauf an, dass sie absolviert worden sei.  

Der VwGH hob den Bescheid des UVS als rechtswidrig auf und gelangte zu den im 

Folgenden zusammengefassten Ergebnissen: 

 

Der Besuch einer dem jeweiligen Lehrberuf fachlich entsprechenden Berufsschule ist 

für den Lehrling verpflichtend. Die Formulierung "Gefahrenunterweisung im Rah-

men des Berufsschulunterrichts" in § 1 Abs. 5 KJBG-VO und in § 6 Abs. 1 Z 7 

KJBG-VO ist so zu verstehen, dass es sich um eine Gefahrenunterweisung im 

Rahmen jenes Berufsschulunterrichts handeln muss, der mit dem jeweiligen 

Lehrberuf fachlich einhergeht.  

Eine an einer landwirtschaftlichen Fachschule absolvierte Gefahrenunterweisung ist 

somit kein Ersatz für die Absolvierung einer Gefahrenunterweisung im Rahmen des 

fachlich entsprechenden Berufsschulunterrichts während der Lehre. 

 

Der Nachweis der Gefahrenunterweisung gemäß § 1 Abs. 5 KJBG-VO ist in zeitli-

cher Hinsicht vor dem Einsatz von Kindern und Jugendlichen zu nach § 6 Abs. 1 Z 7 

KJBG-VO verbotenen Arbeiten zu erbringen. Dies etwa in Form einer dem Arbeitge-

ber vorgelegten entsprechenden Urkunde, der auch zu entnehmen sein muss, wel-

che theoretischen und praktischen Unterweisungen der/die Jugendliche konkret er-

halten hat.  

 

Auch wenn diese Entscheidung zu § 6 Abs. 1 Z 7 KJBG-VO ergangen ist, ist natür-

lich der Begriff „Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts“ auch 

in anderen Bestimmungen der KJBG-VO entsprechend dieser Judikatur auszulegen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

i.V. Dipl.Ing. Josef Kerschhagl 

Elektronisch gefertigt. 
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